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Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützte Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung benannte Gebiet DE-1929-320 „Barkauer See“ 

 
1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie  
 
a)   von besonderer Bedeutung: (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder  
           Hydrocharition 
9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 
 
1188 Rotbauchunke (Bombina bombina) 
 
b)   von Bedeutung: 
 
1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)  
1355   Fischotter (Lutra lutra) 
 
2. Erhaltungsziele  
 
2.1. Übergreifende Ziele 
Erhaltung des Barkauer Sees als natürlicher eutropher Flachsee mit typischer 
Verlandungsvegetation, umgeben von artenreichen Grünlandbereichen, Hochstaudenfluren, 
Röhrichten und Großseggenriedern, Weiden- und Erlenbrüchen und Quellen, insbesondere 
auch als Lebensraum für den Fischotter, Rotbauchunke, Bauchige Windelschnecke sowie 
einer artenreichen Vogelfauna.  
 
2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Art von besonderer Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) genannten Lebensraumtypen 
und Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
           Hydrocharitions  
Erhaltung 

 natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Laichkraut und Schwimmblattvegetation, 

 Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

 von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionale 
Zusammenhänge, 

 der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 

 der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -
vermoorung, 

 der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 

 der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 
9180*  Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)  
Erhaltung 
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 naturnaher Laubmischwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite, 

 natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

 der bekannten Höhlenbäume, 

 der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken, Quellbereiche), 
typischen Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp 
charakteristischenHabitatstrukturen und -funktionen, 

 der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen. 
 
 
1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 
Erhaltung 

 eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft 

 von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- 
und Offenlandbereichen, 

 und Sicherung einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 

 von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer 
fortgeschrittener Sukzessionsstadien, 

 von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 
strukturreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä., 

 geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 
Gehölzen u.ä., 

 von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen 

 bestehender Populationen. 
 
2.3. Ziele für Arten von Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b) genannten Arten. Hierzu sind 
insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)  
Erhaltung 

 von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf 
basenreichen Substraten, 

 weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 

 der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 

 bestehender Populationen. 
 
1355   Fischotter (Lutra lutra) 
Erhaltung 

 großräumig vernetzter Systeme von Fließ- und Stillgewässern mit weitgehend 
unzerschnittenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

 naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich 
strukturierten Ufern, 

 der Durchgängigkeit der Gewässer, 

 der natürlichen Fließgewässerdynamik, 

 einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als 
Nahrungsgrundlage, 

 bestehender Populationen. 
 


